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Protokoll 1Protokoll 1

über horizontale Anpassungenüber horizontale Anpassungen11

Die Bestimmungen der Rechtsakte, auf die in den Anhängen zu diesem
Abkommen Bezug genommen wird, sind nach Massgabe des Abkommens
und dieses Protokolls anzuwenden, sofern in dem jeweiligen Anhang nichts
anderes bestimmt ist. Die für einzelne Rechtsakte erforderlichen beson-
deren Anpassungen sind in dem Anhang niedergelegt, in dem der betref-
fende Rechtsakt aufgeführt ist.
1. Einleitungen der RechtsakteEinleitungen der Rechtsakte

Die Präambeln der Rechtsakte, auf die Bezug genommen wird, werden
für die Zwecke dieses Abkommens nicht angepasst. Soweit notwendig
sind sie im Rahmen des Abkommens für die richtige Auslegung und
Anwendung der Bestimmungen dieser Rechtsakte von Bedeutung.

2. Bestimmungen über EG-AusschüsseBestimmungen über EG-Ausschüsse

Die Verfahren, institutionellen Vereinbarungen oder sonstigen Bestim-
mungen, die EG-Ausschüsse betreffen und in den Rechtsakten enthalten
sind, auf die Bezug genommen wird, werden in den Art. 81, 100 und 101
des Abkommens und in Protokoll 31 behandelt.

3. BestimmungenBestimmungen überüber VerfahrenVerfahren zurzur AnpassungAnpassung oderoder ÄnderungÄnderung vonvon
Rechtsakten der GemeinschaftRechtsakten der Gemeinschaft

Sieht ein Rechtsakt, auf den Bezug genommen wird, vor, dass er nach
EG-Verfahren angepasst, ausgedehnt oder geändert werden kann oder
dass neue Politiken, Massnahmen oder Rechtsakte der Gemeinschaft
ausgearbeitet werden können, so finden die einschlägigen Beschlussfas-
sungsverfahren des Abkommens Anwendung.

4. Informationsaustausch und NotifikationsverfahrenInformationsaustausch und Notifikationsverfahren
a) Hat ein EG-Mitgliedstaat der EG-Kommission Informationen vor-

zulegen, so legt ein EFTA-Staat derartige Informationen der EFTA-
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Überwachungsbehörde vor, die sie an den Ständigen Ausschuss der
EFTA-Staaten weiterleitet. Dasselbe gilt, wenn die Informationen
von den zuständigen Behörden zu übermitteln sind. Die EG-Kom-
mission und die EFTA-Überwachungsbehörde tauschen die Infor-
mationen aus, die sie von den EG-Mitgliedstaaten bzw. den EFTA-
Staaten oder von den zuständigen Behörden erhalten haben.

b) Hat ein EG-Mitgliedstaat Informationen einem anderen EG-Mit-
gliedstaat oder mehreren anderen EG-Mitgliedstaaten vorzulegen,
so legt er diese Informationen auch der EG-Kommission vor; diese
leitet sie an den Ständigen Ausschuss zur Übermittlung an die
EFTA-Staaten weiter.

Ein EFTA-Staat legt entsprechende Informationen einem anderen
EFTA-Staat sowie dem Ständigen Ausschuss vor; dieser leitet sie an
die EG-Kommission zur Übermittlung an die EG-Mitgliedstaaten
weiter. Dasselbe gilt, wenn die Informationen von den zuständigen
Behörden vorzulegen sind.

c) In Bereichen, in denen aus Dringlichkeitsgründen eine schnelle Infor-
mationsübermittlung erforderlich ist, finden geeignete sektorbezo-
gene Lösungen Anwendung, die den direkten Austausch der Infor-
mationen vorsehen.

d) Die Aufgaben der EG-Kommission in Überprüfungs- oder
Genehmigungs-, Informations-, Notifikations- oder Konsultations-
und ähnlichen Verfahren werden für die EFTA-Staaten nach Mass-
gabe von Verfahren wahrgenommen, die diese gemeinsam einführen.
Die Ziff. 2, 3 und 7 bleiben hiervon unberührt. Die EG-Kommission
und die EFTA-Überwachungsbehörde oder der Ständige Ausschuss
tauschen alle Informationen über diese Angelegenheiten aus. Mit
Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, kann der
Gemeinsame EWR-Ausschuss befasst werden.

5. BerichtsverfahrenBerichtsverfahren

Hat die EG-Kommission oder ein sonstiges EG-Gremium gemäss dem
Rechtsakt, auf den Bezug genommen wird, einen Bericht, eine Bewer-
tung oder Ähnliches auszuarbeiten, so arbeitet, falls nichts anderes ver-
einbart wird, die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. der Ständige Aus-
schuss gleichzeitig einen entsprechenden Bericht, eine entsprechende
Bewertung oder Ähnliches für die EFTA-Staaten aus. Während der Aus-
arbeitung ihrer jeweiligen Berichte konsultieren sich die EG-Kommis-
sion und die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. der Ständige Aus-
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schuss und tauschen Informationen aus; dem Gemeinsamen EWR-Aus-
schuss werden Abschriften der Berichte übersandt.

6. Veröffentlichung von InformationenVeröffentlichung von Informationen
a) Hat ein EG-Mitgliedstaat gemäss dem Rechtsakt, auf den Bezug

genommen wird, bestimmte Informationen über Tatsachen, Ver-
fahren oder Ähnliches zu veröffentlichen, so veröffentlichen auch die
EFTA-Staaten im Rahmen des Abkommens die einschlägigen Infor-
mationen in entsprechender Weise.

b) Sind gemäss dem Rechtsakt, auf den Bezug genommen wird, Tatsa-
chen, Verfahren, Berichte oder Ähnliches im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften zu veröffentlichen, so werden die entspre-
chenden Informationen betreffend die EFTA-Staaten in einem
besonderen EWR-Abschnitt2 des Amtsblatts veröffentlicht.

7. Rechte und PflichtenRechte und Pflichten

Die den EG-Mitgliedstaaten oder ihren Körperschaften des öffentlichen
Rechts, ihren Unternehmen oder ihren Einzelpersonen in ihren Bezie-
hungen zueinander verliehenen Rechte und die ihnen auferlegten
Pflichten gelten als den Vertragsparteien verliehen bzw. auferlegt; als
Vertragsparteien gelten gegebenenfalls auch ihre zuständigen Behörden,
ihre Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihre Unternehmen oder
ihre Einzelpersonen.

8. Bezugnahmen auf GebieteBezugnahmen auf Gebiete

Enthalten die Rechtsakte, auf die Bezug genommen wird, Bezugnahmen
auf das Gebiet der "Gemeinschaft" oder auf den "Gemeinsamen Markt",
so gelten diese Bezugnahmen im Sinne des Abkommens als Bezug-
nahmen auf die Hoheitsgebiete der Vertragsparteien im Sinne des Art.
126 des Abkommens.

9. Bezugnahmen auf die Angehörigen der EG-MitgliedstaatenBezugnahmen auf die Angehörigen der EG-Mitgliedstaaten

Enthalten die Rechtsakte, auf die Bezug genommen wird, Bezugnahmen
auf die Angehörigen der EG-Mitgliedstaaten, so gelten diese Bezug-
nahmen im Sinne des Abkommens auch als Bezugnahmen auf die Ange-
hörigen der EFTA-Staaten.

10. Bezugnahmen auf SprachenBezugnahmen auf Sprachen

Verleiht ein Rechtsakt, auf den Bezug genommen wird, den EG-Mit-
gliedstaaten oder ihren Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihren
Unternehmen oder ihren Einzelpersonen Rechte oder erlegt er ihnen
Pflichten hinsichtlich des Gebrauchs einer Amtssprache der Europäi-
schen Gemeinschaften auf, so gelten die entsprechenden Rechte und
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Pflichten hinsichtlich des Gebrauchs einer Amtssprache der Vertrags-
parteien als den Vertragsparteien, ihren zuständigen Behörden, ihren
Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihren Unternehmen oder ihren
Einzelpersonen verliehen bzw. auferlegt.

11. Inkrafttreten und Durchführung der RechtsakteInkrafttreten und Durchführung der Rechtsakte

Die Bestimmungen über das Inkrafttreten und die Durchführung der
Rechtsakte, auf die in den Anhängen zum Abkommen Bezug genommen
wird, sind für die Zwecke des Abkommens unbeachtlich. Für die EFTA-
Staaten ergeben sich die Fristen und Daten für das Inkraftsetzen und die
Durchführung der Rechtsakte, auf die Bezug genommen wird, aus dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens und aus den Übergangs-
regelungen.

12. Adressaten der Rechtsakte der GemeinschaftAdressaten der Rechtsakte der Gemeinschaft

Die Bestimmungen, dass ein Rechtsakt der Gemeinschaft an die Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft gerichtet ist, sind für die Zwecke des
Abkommens unbeachtlich.

0.110 Europäischer Wirtschaftsraum

4 Fassung: 01.05.1995



1 Protokoll 1 abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 69 und LGBl. 1995 Nr. 71.

2 Das Inhaltsverzeichnis des EWR-Abschnitts enthält auch Hinweise darauf, wo die ent-
sprechenden Informationen über die EG und ihre Mitgliedstaaten zu finden sind.
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